
 
 
 

Wahlbekanntmachung 
 

1. Am Donnerstag, den 21. Mai 2026, findet die Wahl der Vertreter/innen zur 
Vertreterversammlung der Baugenossenschaft RIED eG, Groß-Gerau, statt. 

2. Die Wahl erfolgt am 21. Mai 2026 per Briefwahl. Der Wahlbrief ist so rechtzeitig an die auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebene Adresse der Geschäftsstelle zu übersenden, dass er 
dort spätestens am Wahltag, 16:00 Uhr, eingeht. Der Wahlbrief kann auch in der 
Geschäftsstelle abgegeben werden. 

3. Die Wahl wird in der Form der Briefwahl durchgeführt. Stimmberechtigt ist jedes Mitglied. Die 
Stimmabgabe erfolgt in allgemeiner, unmittelbarer, gleicher und geheimer Form. 
Die Briefwahl wird mit den vom Wahlausschuss übersandten Stimmzetteln und 
 Wahlumschlägen durchgeführt. Der Stimmzettel enthält für die Wahl im Wahlbezirk die Namen 
und Vornamen des Bewerbers, die Anschrift und einen Kreis für die Kennzeichnung. 

4. Gewählt wird in 3 Wahlbezirken:  
Wahlbezirk NORD:  Bischofsheim, Ginsheim-Gustavsburg, Nauheim, Raunheim, 

Rüsselsheim, Trebur 
Wahlbezirk MITTE: Büttelborn, Groß-Gerau, Mörfelden-Walldorf 
Wahlbezirk SÜD: Biebesheim, Gernsheim, Riedstadt, Stockstadt, Groß-Rohrheim 

5. Anzahl der in den jeweiligen Wahlbezirken zu wählende Vertreter: 
Wahlbezirk NORD:  18 Vertreter 
Wahlbezirk MITTE:  18 Vertreter  
Wahlbezirk SÜD:  15 Vertreter 

6. Die vom Wahlausschuss für jeden Wahlbezirk aufgestellte Wahlliste ist in der Zeit vom  
18.03. – 01.04.2026 zu den jeweiligen Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle der 
Baugenossenschaft RIED eG, Gernsheimer Straße 10, 64521 Groß-Gerau, ausgelegt. 

7. Jedes Mitglied kann für seinen Wahlbezirk weitere Kandidaten zur Wahl als Vertreter 
vorschlagen. Wahlvorschläge der Mitglieder müssen von mindestens 150 Mitgliedern 
unterstützt werden und jeweils den Namen, Vornamen und die Anschrift des vorgeschlagenen 
Mitgliedes angeben. Ihnen ist außerdem eine Erklärung des Vorgeschlagenen beizufügen, 
dass er mit seiner Benennung für den betreffenden Wahlbezirk einverstanden ist.                           
Der Wahlausschuss prüft die von den Mitgliedern eingereichten Wahlvorschläge gemäß § 7 
Abs. 1 und § 4 Abs. 3 und 4 der Wahlordnung.                                                                                                                    
Der Wahlausschuss stellt die Vorschläge in den einzelnen Wahlbezirken in einer Wahlliste für 
den jeweiligen Wahlbezirk zusammen. Die Wahlvorschläge sind bis spätestens 16. April 2026 
an den Wahlausschuss bei der Geschäftsstelle der Baugenossenschaft RIED eG, 
Gernsheimer Straße 10, 64521 Groß-Gerau zu richten. 

8. Die Wahlvorschläge liegen in der Zeit vom 17. April – 4. Mai 2026 zu den jeweiligen 
Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle der Baugenossenschaft RIED eG, Gernsheimer Straße 
10, 64521 Groß-Gerau, zur Einsichtnahme aus. 

 
Baugenossenschaft RIED eG, Groß-Gerau     
                  Der Wahlausschuss 
 
 
   Kerstin Rullkötter               Steffen Seelmann 
 
   Vorsitzende des  Stellv. Vorsitzender 
  Wahlausschusses       des Wahlausschusses       


